
Änderung des NÖ Antidiskriminierungsgesetzes (NÖ ADG) 
 

Textgegenüberstellung 
 

Geltender Gesetzestext Begutachtungsentwurf 

 
§ 14 

NÖ Antidiskriminierungsstelle 
 

(1) Die oder der NÖ Gleichbehandlungsbeauftragte hat als 

NÖ Antidiskriminierungsstelle die Verwirklichung des 

Grundsatzes der Gleichbehandlung nach den Abschnitten 

2, 3 und 4 zu fördern und Schlichtungsversuche nach Abs. 

3 durchzuführen. 

 

(2) (Verfassungsbestimmung) Die NÖ Antidiskriminierungs-

stelle ist in Ausübung ihrer Tätigkeit nach diesem Gesetz 

weisungsfrei. 

 

(3) Die NÖ Antidiskriminierungsstelle hat die Aufgabe, auf 

Antrag einen Schlichtungsversuch wegen einer 

behaupteten Diskriminierung nach den Abschnitten 2, 3 

 
§ 14 

NÖ Antidiskriminierungsstelle 
 
(1) Die oder der NÖ Gleichbehandlungsbeauftragte hat als 

NÖ Antidiskriminierungsstelle die Verwirklichung des 

Grundsatzes der Gleichbehandlung nach den Abschnitten 

2, 3 und 4 zu fördern und Schlichtungsversuche nach 

Abs. 3 durchzuführen. 
 

(2) (Verfassungsbestimmung) Die NÖ Antidiskriminierungs-

stelle ist in Ausübung ihrer Tätigkeit nach diesem Gesetz 

weisungsfrei. 

 

(3) Die NÖ Antidiskriminierungsstelle hat die Aufgabe, auf 

Antrag einen Schlichtungsversuch wegen einer 

behaupteten Diskriminierung nach den Abschnitten 2, 3  

Landtag von Niederösterreich 
Landtagsdirektion 

Eing.: 17.09.2009 

zu Ltg.-367/A-16-2009 

R- u. V-Ausschuss 



 

 

und 4 durch zu führen und auf eine Einigung (Abschluss 

eines Vergleiches) hinzuwirken. 

 

(4) Die NÖ Antidiskriminierungsstelle kann vertraulich und 

anonym in Anspruch genommen werden. Sie unterliegt der 

Amtsverschwiegenheit. 

 

(5) Die Behörden und Dienststellen des Landes, die 

Gemeinden, die Gemeindeverbände und die durch 

Landesgesetz geregelten Selbstverwaltungskörper haben 

der NÖ Antidiskriminierungsstelle die zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben notwendige Unterstützung zu gewähren und die 

erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
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(6)      Die NÖ Antidiskriminierungsstelle muss die NÖ Landes-

regierung auf Verlangen über alle Gegenstände ihrer 

Geschäftsführung informieren. Jedenfalls hat sie alle zwei 

Jahre einen Rechenschaftsbericht zu erstellen. Die in Abs. 

4 festgelegte Verschwiegenheitspflicht ist davon nicht 

berührt. 

 


